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vielen  Dank  für  Ihr  Schreiben  vom  4.  September  2019  an  den  Bundesbeauftragten 

für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI).

Sie  bitten  um  Auskunft,  ob  sich  der BfDI  im  Rahmen  seiner  aufsichtsbehördlichen 

Tätigkeit bereits mit der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit von „Domain Name Sys-

tem-based  Blackhole  Lists“  (DNSBL)  beschäftigt  hat.  Die  Spam-Filterung  für  die 

Bundesnetze wird durch die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Or-

ganisationen  mit  Sicherheitsaufgaben  (BDBOS)  wahrgenommen.  Dem  BfDI  liegen 

hierzu keine Erkenntnisse vor.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei

allen Antwortschreiben unbedingt an.
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